
Kantonsrat
Eingegangen: 11. April 2022

An den Präsidenten des Kantonsrats
Rathaus

8200 Schaffhausen
Kantonsratsfraktion SP

Schaffhausen, 10. April 2022

Matthias Frick
Webergasse 39

8200 Schaffhausen

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Ich ersuche Sie, folgende

Motion 2022/3
auf die Traktandenliste zu setzen:

Steuergutschrift nach Massgabe des Kantonsrates

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat Bericht und Antrag zu einer Änderung

des Steuergesetzes (SHR 641.100) zu unterbreiten, die dafür sorgt, dass der Kantonsrat auf

gesicherter rechtlicher Grundlage jeweils mit der Verabschiedung einer positiv
abschliessenden Kantonsrechnung einen Betrag sprechen kann, der in Form einer

einheitlichen Steuergutschrift an alle steuerpflichtigen Personen mit Wohnsitz im Kanton

Schaffhausen verteilt wird.

Begründung:
Seit Jahren erzielt die Kantonsrechnung trotz tiefrot budgetierter Zahlen Überschüsse. Für die

Verwendung dieser Überschüsse bleiben dem Parlament nur mehr oder weniger fantasielose

Möglichkeiten wie die Bildung fmanzpolitischer Reserven oder Steuersenkungen im
Folge] ahr. Eine pro Kopf-Auszahlung des Überschusses oder Teilen davon sieht das
kantonale Recht nicht einmal vor. Das soll geändert werden. Immer mit der jährlichen

Diskussion der Erfolgsrechnung des Kantons Schaffhausen soll vom Kantonsrat über eine

angemessene Rückvergütung des Überschusses an natürliche Personen befunden werden. Die
Gutschrift könnte dann auf der Steuerrechnung für das betreffende Jahr realisiert werden. Eine

Platzierung der neuen Regelung unter Art. 192a ff würde sich anbieten.
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